
 
 
 

Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Wirtschaftstreuhandberufe 

(AAB 2007) AUSZUG 
 
 
 
Festgestellt vom Arbeitskreis für Honorarfragen und Auftragsbe-
dingungen bei der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und zur 
Anwendung empfohlen vom Vorstand der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder mit Beschluss vom 8.3.2000, adaptiert vom 
Arbeitskreis für Honorarfragen und Auftragsbedingungen am 23.5.2002, 
am 21.10.2004, am 18.12.2006 sowie am 31-08-2007. 
 

I.TEIL 
 

1. Geltungsbereich 
 
(1) Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für Verträge über 
(gesetzliche und freiwillige) Prüfungen mit und ohne 
Bestätigungsvermerk, Gutachten, gerichtliche Sachverständigentätigkeit, 
Erstellung von Jahres- und anderen Abschlüssen, 
Steuerberatungstätigkeit und über andere im Rahmen eines 
Werkvertrages zu erbringende Tätigkeiten mit Ausnahme der Führung 
der Bücher, der Vornahme der Personalsachbearbeitung und der 
Abgabenverrechnung. 

 
13. Honorar 

 
(1) Soferne nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit, aber auch nichts 
Anderes vereinbart ist, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine 
angemessenen Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweislich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berufsberechtigten ergibt sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung.  
 
(2) Das gute Einvernehmen zwischen den zur Ausübung eines 
Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten und ihren Auftraggebern wird 
vor allem durch möglichst klare Entgeltvereinbarungen bewirkt. 
 
(3) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine viertel 
Stunde. 
 
(4) Auch die Wegzeit wird üblicherweise im notwendigen Umfang 
verrechnet. 
 
(5) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und 
Umfang zur Vorbereitung des Berufsberechtigten notwendig ist, kann 
gesondert verrechnet werden. 
 
(6)  Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder besondere Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein 
bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so sind 
Nachverhandlungen mit dem Ziel, ein angemessenes Entgelt 
nachträglich zu vereinbaren, üblich. Dies ist auch bei unzureichenden 
Pauschalhonoraren üblich. 
 
(7) Die Berufsberechtigten verrechnen die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusätzlich. 
 
(8) Zu den Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalierte 
Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse, gegebenenfalls 
Schlafwagen), Diäten, Kilometergeld, Foto-kopierkosten und ähnliche 
Nebenkosten. 
 
(9) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die 
betreffenden Ver-sicherungsprämien zu den Nebenkosten. 
 
(10) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und 
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten u.ä. 
anzusehen.  
 
(11) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Berufsberechtigten übertragen worden ist, wird von 
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 
 
(12) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. 
Für Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet 

werden, können Verzugszinsen verrechnet werden.  Bei beiderseitigen 
Unternehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der Höhe von 8 % über 
dem Basiszinssatz als vereinbart (siehe § 352 UGB). 
 
(13) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit 
Ende der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 
 
(14) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdatum schriftlich beim Berufsberechtigten Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 
 

II. TEIL 
 

18. Geltungsbereich 
 
Die Auftragsbedingungen des II. Teiles gelten für Werkverträge über die 
Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung und 
die Abgabenverrechnung. 
 
 

22. Honorar und Honoraranspruch 
… 
 
(5)  Soferne nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit, aber auch nichts 
Anderes vereinbart ist, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine 
angemessenen Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweislich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berufsberechtigten ergibt sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Im Übrigen gelten die unter 
Punkt 13. (Honorar) normierten Grundsätze.  
 

III. TEIL 
 

24. Geltungsbereich 
 
(1)  Die Auftragsbedingungen des III. Teiles gelten für alle in den 
vorhergehenden Teilen nicht erwähnten Verträge, die nicht als 
Werkverträge anzusehen sind und nicht mit in den vorhergehenden 
Teilen erwähnten Verträgen in Zusammenhang stehen. 
 
 

28. Honorar und Honoraranspruch 
… 
(1)  Soferne nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit, aber auch nichts 
Anderes vereinbart ist, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine 
angemessenen Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachweislich eine 
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers 
immer auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berufsberechtigten ergibt sich aus der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung Im Übrigen gelten die unter 
Punkt 13. (Honorar) normierten Grundsätze.  
… 
 


	1. Geltungsbereich 

